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Richtlinien Ehrung Milchkontrolleur/in 
 
 
 
 

Bestellung Urkunde für Milchkontrolleur/in 
 

➢ Zwei Sujet möglich mit Horn und ohne Horn (Hintergrundbild) 
 

➢ Die Urkunden müssen durch die Verantwortlichen der VZG/VZV bestellt werden 
 

➢ Urkunde wird nicht automatisch zugestellt 
 

➢ Nur bei Fünfjahresschritten möglich und bei Rücktritt 
 

➢ Eine Urkunde für den Milchkontrolleur/in kann erst ab 25 Jahren Einsatz als 
Milchkontrolleur/in einmalig bestellt werden, d. h. nach 25, 30, 35, 40 Jahren usw. – 
jedoch nur einmal und nicht alle 5 Jahre. 
 

➢ Beim Rücktritt als Milchkontrolleur wird ebenfalls eine Urkunde auf Bestellung 
erstellt. 
 

➢ Wir senden Ihnen die Blatturkunde ohne Rahmen per Post zu. 
 

 
Rubrik Blitzlicht im CHbraunvieh  
 

➢ In der Rubrik Blitzlicht im CHbraunvieh können Beiträge von Ehrungen und 
Verabschiedungen von Milchkontrolleure/innen publiziert werden. 

 
➢ Ab dem 20. Jahr Arbeitsjubiläum und jeweils alle folgende 10 Jahre (20, 30, 40, 50 

usw.) wird ein Bericht mit Bild angedruckt. 
 

➢ Zudem beim Rücktritt/Verabschiedung wird dies auch im CHbraunvieh publiziert. 
 

➢ Für den Kurzbericht benötigen wir ein Bild (gute Auflösung), max. 3 Kurzsätze zur 
Person, eine Bildlegende und Bildnachweis 
 

➢ Diese Unterlagen können sie per E-Mail an roman.zurfluh@braunvieh.ch oder 
daniel.hofstetter@braunvieh.ch zusenden. 
 

➢ Je nach Platzbedarf wird dieser Kurzbeitrag im CHbraunvieh publiziert. 
 

 
Nutzen Sie diese Möglichkeiten um die Arbeit der Milchkontrolleure/innen in Ihrer 
VZG/VZV würdig zu ehren. 
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